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I. Amtlicher Teil

Bildung

Hinweise zur Schulbücherliste 
im Land Brandenburg

1. Allgemeine Hinweise

Grundlage für die Auswahl und Beschaffung der Lernmittel so-
wie die Grundsätze der Lernmittelfreiheit an den Schulen im 
Land Brandenburg ist die Verordnung über die Zulassung von 
Lernmitteln und über die Lernmittelfreiheit (Lernmittelverord-
nung vom 14 . Februar 1997, GVBl . II S . 88), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 21 .Juni 2018 (GBVl .II/18, Nr . 42) .

Beachten Sie außerdem die folgenden rechtlichen Hinweise:

- zum Vergabeverfahren im Rundschreiben des Ministeriums 
des Innern und für Kommunales zum Kommunalen Auf-
tragswesen im Land Brandenburg vom 26 . August 2019 
(Gz .:31-313-35) https://mik .brandenburg .de/sixcms/media .
php/1065/Anhang_11_-_Fristen_im_Vergabeverfahren .pdf

- zum Buchpreisbindungsgesetz sowie weitere Informatio-
nen des Börsenvereins des Berliner Buchhandels zur Be-
stellung finden Sie unter: https://www.boersenverein-berlin-
brandenburg .de/ .

2. Bestellfristen

Um die rechtzeitige Versorgung der Schulen mit Lernmitteln 
zu gewährleisten, sollten die zu beschaffenden Schulbücher bis 
zum 01.07.2020 für allgemeinbildende Schulen und 24.07.2018 
für berufsbildende Schulen (vollzeitschulische Bildungsgänge) 
bestellt werden .

3. Handhabung der Schulbuchliste

Die durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport ein-
zeln zugelassenen Schulbücher sind nach Fächern aufgeführt 
und umfassen die Fächer Gesellschaftswissenschaften, Geogra-

fie, Geschichte, Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde und 
Politische Bildung (Primarstufe und Sekundarstufe I) .

Bei der Handhabung der Liste ist Folgendes zu berücksichti-
gen:

- Die pauschal zugelassenen Lernmittel werden in der Lis-
te nicht aufgeführt . Die wesentlichen Grundsätze für die 
durch die jeweilige Fachkonferenz vorzunehmende Lern-
mittelauswahl regelt die o . g . Lernmittelverordnung .

- Bei der Beurteilung und der notwendigen Auswahlent-
scheidung ist die vom Ministerium für Bildung, Jugend 
und Sport 2018 herausgegebene Broschüre „Orientie-
rungsschwerpunkte für die Begutachtung und Auswahl von 
Schulbüchern im Land Brandenburg“ zu beachten .

- Aus Platzgründen sind nicht die vollständigen Bücherdaten 
angegeben . Bei einigen Buchtiteln mussten Kürzungen vor-
genommen werden . Die vollständigen Angaben können den 
Verlagskatalogen online entnommen werden .

- Lernmittel, die für die Realschule und/oder Gesamtschule 
konzipiert wurden und so in der Schulbuchliste aufgeführt 
sind, sind für den Gebrauch sowohl an der Gesamtschule 
als auch an der Oberschule zugelassen .

- Lernmittel für den Bildungsgang der gymnasialen Oberstu-
fe sowie den Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der 
allgemeinen Hochschulreife im Zweiten Bildungsweg sind 
nicht gesondert ausgewiesen . Sie sind gemäß § 7 Abs . 1 
Nr. 11 der Lernmittelverordnung pauschal zugelassen. Ent-
sprechend trifft das auch für das Studienkolleg für auslän-
dische Studienbewerberinnen und Studienbewerber zu .

Alle im Folgenden aufgeführten Titel sind im Ministerium für 
Bildung, Jugend und Sport in einer Präsenzbibliothek einge-
stellt . Nach Voranmeldung bei Frau Mau (Tel .: 0331/866-3861) 
kann zu einzelnen Titeln Einsicht genommen werden.

4. Abruf der aktualisierten Schulbuchliste

Die Liste der zugelassenen Schulbücher wird regelmäßig ak-
tualisiert und ist abrufbar unter: https://
mbjs .brandenburg .de/bildung/weitere-themen/
schulbuecher .html  .

https://mbjs.brandenburg.de/bildung/weitere-themen/schulbuecher.html
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Schulbuchliste 2020/21                  Stand: 10.03.2020 
 
 
 
 Verlag 
 ISBN                    Jahrgangstufe         Fach            Titel                  zugelassen bis Schuljahr         
                                                          
GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
 
Cornelsen 
978-3-06-064707-1      5   Gesellschaftswissenschaften BE BB, G, 

   Menschen Zeiten Räume                  2023/24 N 
978-3-06-065681-3      6   Gesellschaftswissenschaften BE BB, G   2023/24 N 
       Menschen Zeiten Räume 

 
Klett 
978-3-12-408974-8      5/6 Projekt G – Gesellschaftswissenschaften BE/ BB, G          2022/23 N 
 
Schroedel 
978-3-507-36205-5      5/6 trio Gesellschaftswissenschaften BE/ BB                                   2022/23 N 
 
Westermann 
978-3-14-115120-6         5/6  Heimat und Welt + Gesellschaftswissenschaften BE/ BB               2022/23 N 
 
 
GEOGRAFIE 
 
Cornelsen  
   
 978-3-06-064830-6         7/8  Unsere Erde 7/8 BE/ BB      2022/23 N 
 978-3-06-064831-3       9/10  Unsere Erde 9/10 BE/ BB              2024/25 N 
 
 Klett 
 978-2-12-104616-4         7/8  Terra - Geografie 7/8 BE/ BB, S, O/OG, OG    2022/23 N 
 978-3-12-104617-1       9/10  Terra - Geografie 9/10, BE/ BB, S, O/OG, OG                         2023/24 N 
 
 Schroedel 
  
 978-3-507-53157-4         7/8   Seydlitz, Geografie 7/8, OG, S      2022/23 N 
 978-3-507-53163-5        9/10  Seydlitz, Geografie 9/10, OG, S     2023/24 N 
 
  Westermann 
 978-3-14-144890-0         7/8  Diercke Geografie 7/8, Ausg. BE/BB, O/OG, OG    2022/23 Neub. 
 978-3-14-144896-2       9/10  Diercke Geografie 9/10 BE BB, S, O/OG, OG    2023/24 Neub. 
 978-3-14-144960-0         7/8  Heimat und Welt 7/8 – BE/BB, S             2022/23 Neub. 
 978-3-14-144759-0       9/10  Heimat und Welt 9/10, Ausg. BB, Neub. 09, S, O/OG              2021/22  
 978-3-14-144966-2        9/10 Heimat und Welt   9/10 BE/ BB      2022/23 Neub.       
 
 
 
N = Neueinreichung,  Neub. = Neubearbeitung,V = Verlängerung G = Grundschule, S = Oberschule, O/OG =Gesamtschule mit gymn. 
Oberstufe, OG = Gymnasium                                  
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Verlag 
 ISBN                     Jahrgangstufe      Fach       Titel                             zugelassen bis Schuljahr         
 
 
 
 
 GESCHICHTE 
 
 C.C.Buchner 
 978-3-661-31001-5         7/8   Das waren Zeiten 1, Ausg. BE/BB, S, O/ OG, OG                   2023/24 N 
  978-3-661-31002-2       9/10  Das waren Zeiten 2, Ausg. BE BB, S, O/OG, OG             2023/24 N  
 
Cornelsen 
 
 978-3-06-064483-4        7/8   Entdecken und Verstehen  7/8, BE/ BB                                    2023/24 N 
 978-3-06-064484-1      9/10   Entdecken und Verstehen 9/10, Ausg. BE BB,                           .       2023/24 N 
978-3-464-63972-6       7-10   Putzger - Historischer Weltatlas, Neub.11                                 2023/24 V 
 978-3-06-064725-5        7/8   Forum Geschichte BE BB OG                                          2022/23 N  
 978-3-06-064726-2       9/10  Forum Geschichte BE BB OG               2023/24 N  
 
Klett 
978-3-12-828191-9      7-13    Geschichte und Geschehen Atlas mit CD-ROM, S,  O/OG, OG 2020/21 V 
978-3-12-443625-2       7/8     Geschichte und Geschehen 7/8, BE/ BB, OG   2023/24 N 
978-3-12-443635-1       9/10   Geschichte und Geschehen 9/10, BE/ BB, OG                                  2024/25 N 
978-3-12-452070-8        7/8    Zeitreise  7/8 BE BB, S, O/OG     2022/23 N 
978-3-12-452080-7       9/10   Zeitreise 9/10 BE BB, S, O/OG                                                          2023/24 N 
978-3-12-828194-0       7-13   Klett-Perthes Atlas zur Weltgeschichte S, O/OG, OG            2020/21 V 
 
 
Westermann 
978-3-14-111071-5      9/10    Anno neu 9/10, Ausg. BB, OG                                                      2021/22 
978-3-14-111190-3        7/8    Die Reise in die Vergangenheit 7/8 BE/ BB                           2022/23 N 
978-3-14-111191-0       9/10   Die Reise in die Vergangenheit 9/10 BE/ BB, S, O/OG                     2024/25 Neub. 
978-3-14-112075-2        7/8    Horizonte 7/8 BE/ BB, OG                                                    2022/23 N 
978-3-14-112076-9         9      Horizonte 9, BE/ BB, OG                               2024/25 N 
978-3-14-112077-6        10     Horizonte 10  BE/BB, OG     2024/25 N 
 
Eduversum 
978-3-942708-29-6         5/6   Europa -  Unsere Geschichte 1, G    2021/22 
978-3-942708-31-9 7   Europa – Unsere Geschichte 2, OG                       2023/24 N 
978-3-942708-32-6            8   Europa – Unsere Geschichte 3, OG    2025/26 N 
978-3-942708-33-3        9/10  Europa – Unsere Geschichte 4, OG    2027/28 N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N = Neueinreichung,  Neub. = Neubearbeitung,V = Verlängerung G = Grundschule, S = Oberschule, O/OG =Gesamtschule mit gymn. 
Oberstufe, OG = Gymnasium                                  
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Verlag 
 ISBN                     Jahrgangstufe      Fach       Titel                             zugelassen bis Schuljahr         
 
LEBENSGESTALTUNG− ETHIK−RELIGIONSKUNDE 
 
C.C.Buchner 
 
978-3-661-20105-4         5/6  Lebenswelten Grundschule     2026/27 N 
978-3-661-20107-8        7/8   Lebenswelten Band 1, S, O/OG, OG    2023/24 N 
978-3-661-20109-2       9/10  Lebenswelten Band 2, S, O/OG, OG    2024/25 N 
 
Cornelsen 
 
978-3-06-065669-1        5/6   Denk(t)räume wagen 1, BB, G     2023/24 N 
978-3-06-065673-8        7/8   Denk(t)räume wagen 2, BB, S, O/OG, OG   2024//25 N 
978-3-06-065677-6       9/10  Denk(t)räume wagen 3, BB, S, O/OG, OG   2025/26 N 
978-3-06-120218-7        7/8   Respekt 2, S, O/OG (im Verbund mit Bd. 3)                                       2024/25 V 
978-3-06-065128-3       9/10  Respekt 3, S, O/OG (im Verbund mit Bd. 2)                         2024/25 V 
978-3-637-01141-0        5/6   Wege-Werte-Wirklichkeiten, G                                    2020/21 V 
978-3-637-01142-7        7/8   Wege-Werte-Wirklichkeiten,  S, O/OG                                 2020/21 V 
978-3-637-01143-4      9/10   Wege-Werte-Wirklichkeiten, S, O/OG                                                 2024/25 V 
 
Klett 
 
978-3-12-695251-4        5/6   Leben leben  1, Ausg. BB/ST, G                               2022/23 V 
978-3-12-695266-8        7/8   Leben leben 2, S, O/OG, OG      2023/24 V 
978-3-12-695276-7      9/10   Leben leben  3, Ausg. BB, S, O/OG, OG                                           2020/21 
978-3-12-006579-1        5/6   Wege finden 1, G, O/OG                                             2020/21 V 
978-3-12-007194-5        5/6   Wege finden 1, G, O/OG      2025/26 N 
978-3-12-006580-7        7/8   Wege finden 2, S, O/OG                                   2022/23 V        
978-3-12-006581-4      9/10   Wege finden 3, S, O/OG     2023/24 V 
978-3-12-007195-2        7/8   Wege finden 2, S,O/OG             2026/27 N 
 
Militzke 
978-3-86189-328-8         5/6   Spurensuche Leben, G                                              2020/21 
978-3-86189-383-7         7/8   Vielfalt Leben , S, O/OG, OG                                          2022/23 V 
978-3-86189-596-1         5/6   Lebenswelten und Weltbilder, G    2023/24 N 
978-3-86189-660-9         7/8   Lebenswelten und Weltbilder, BB,  S, OG, O/OG                2024/25 N 
978-3-86189-663-0       9/10   Lebenswelten und Weltbilder, BB,  S, OG, O/OG          2026/27 N 
 
Schöningh 
 
978-3-14-025403-8       9/10   Fair Play Ethik/Praktische Philosophie, S, O/OG                2022/23 N 
978-3-14-025402-1         7/8   Fair Play Ethik/Praktische Philosophie,  S/O/OG                               2021/22 
978-3-14-025417-5         7/8   Fair Play Ethik, Praktische Philosophie, S, O/OG                2024/25 Neub. 
978-3-14025401-4           5/6  Fair Play Ethik/Praktische Philosophie, G   2021/22 
 
Westermann 
978-3-14-025418-2       9/10   Fair Play Ethik,  S, O, OG     2025/26 Neub. 
 
 
 
N = Neueinreichung,  Neub. = Neubearbeitung,V = Verlängerung G = Grundschule, S = Oberschule, O/OG =Gesamtschule mit gymn. 
Oberstufe, OG = Gymnasium                                  
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Verlag 
 ISBN                     Jahrgangstufe      Fach       Titel                             zugelassen bis Schuljahr         
 
 
POLITISCHE BILDUNG 
 
 
C.C.Buchner 
978-3-661-70001-4         7/8   Politik & Co. 1, PB für die Sek.I BE BB S, O/OG, OG  2022/23 N 
978-3-661-70002-1        9/10  Politik & Co. 2, PB für die Sek. I BE BB,  S, O/OG, OG                     2023/24 N 
  
Cornelsen 
978-3-464-65618-1          7/8  Politik entdecken, BE/ BB     2023/24  N 
978-3-464-65626-6        9/10  Politik entdecken, BE/ BB                               2024/25 N 
 
Schöningh 
978-3-14-023836-6        7-10  Politik erleben, BB, S, G,  OG     2023/24 N 
 
Schroedel 
978-3-507-11090-8        5/6   Demokratie heute 5/6 Ausg. BB , G                              2020/21 Neub. 
978-3-507-11093-9      7-10   Demokratie heute 7-10, Ausg. BB                                                      2021/22 Neub. 
978-3-507-11151-6      7-10   Demokratie heute 7-10 BE/ BB, S, O/OG                                           2023/24 N 
978-3-507-11615-3        7/8    Mensch & Politik BE/BB  S I, O/OG    2023/24 N 
978-3-507-11616-0       9/10   Mensch & Politik BE/BB S I, O/OG    2023/24 N
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N = Neueinreichung,  Neub. = Neubearbeitung,V = Verlängerung G = Grundschule, S = Oberschule, O/OG =Gesamtschule mit gymn. 
Oberstufe, OG = Gymnasium                                  
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Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise: 
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden . Sie mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet .

 Die Funktion stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen .

2. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einem Gymna-
sium

 Humboldt-Gymnasium
 Heinrich-Mann-Allee 103
 14473 Potsdam

	 −	Besetzung	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt		−

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab- 

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner 
Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehr-
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli-
scher Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrates (zwei allge-

meinbildende Fächer); mehrjährige, mindestens drei Jahre 
umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis im Bil-
dungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. 

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 

II. Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibungen

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Brandenburg an der 
Havel ist vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen 
Voraussetzungen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schul-
leitungsfunktionen neu zu besetzen:

1.	 Stellvertretender	Schulleiter	 (m/w/d)	an	einer	Förder-
schule

 Comenius-Schule
	 Schule	 mit	 dem	 sonderpädagogischen	 Förderschwer-

punkt	„geistige	Entwicklung“
 Brauhausberg 10
 14473 Potsdam

	 −	Besetzung	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt		−

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab- 

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner 
Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehr-
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli-
scher Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 

Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschu-
len; der Nachweis der sonderpädagogischen Fachrichtung 
„geistige Entwicklung“ wird vorausgesetzt; mehrjährige, 
mindestens drei Jahre umfassende Bewährung in der Un-
terrichtspraxis an einer Förderschule mit dem sonderpäda-
gogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“. 

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
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c. Pannwitz-Grundschule Lychen
 Pannwitzallee 1
 17279 Lychen

	 −	Besetzung	zum	01.08.2020	–

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schult-
räger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz 
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr-
amtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Eva-
luierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage ei-
nes pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-

fe; langjährige, mindestens vier Jahre umfassende Bewäh-
rung in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe .

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho- 
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas-
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestal-tung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika-
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-

schäftigten besetzt werden . Die unter Buchstabe a benannte 
Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 15 BbgBesG bzw . 
Entgeltgruppe 15 TV-L, die unter Buchstabe b mit der Be-
soldungsgruppe A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw . 
Entgeltgruppe 14 TV-L zuzüglich Amtszulage und die un-
ter Buchstabe c benannte Stelle mit der Besoldungsgrup-
pe A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.  

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeam-
tengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von 
zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in das 
entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen .

der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 15 
TV-L zuzüglich Amtszulage  bewertet .

 Die Funktion stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen .

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht .

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das   

Staatliches Schulamt  Brandenburg an der Havel
Die Leiterin

Magdeburger Straße 45
14770 Brandenburg an der Havel.

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet .

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung 
in den Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt werden .

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Frankfurt (Oder) ist 
vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraus-
setzungen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungs-
funktionen neu zu besetzen:

1. Schulleiter (m/w/d) an einer Grundschule

a. Astrid Lindgren Grundschule
 Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 3
 16303 Schwedt/Oder

	 −	Besetzung	zum	nächstmöglichen	Termin	–

b.	 Grundschule	„Am	Stienitzsee“
 Bahnhofstraße 39
 15378 Rüdersdorf bei Berlin/OT Hennickendorf

	 −	Besetzung	zum	01.02.2021	–
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träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden . Die unter den Buchstaben a bis d 
benannten Stellen sind mit der Besoldungsgruppe A 14 
BgbBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L und die unter Buch-
strabe e benannte Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet .

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen .

3. Schulleiter (m/w/d) an einer Oberschule 

	 Oberschule	„Philipp	Hackert“
 Georg-Dreke-Ring 58
 17291 Prenzlau

	 −	Besetzung	zum	01.08.2020	–

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schult-
räger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz 
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr-
amtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Eva-
luierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage ei-
nes pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekun-

darstufe I; langjährige, mindestens vier Jahre umfassen- 
de Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Sekundarstu-
fe I .

2. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Grund-
schule

a. Diesterweg-Grundschule
 Am Steintor 5
 17291 Prenzlau
 
	 −	Besetzung	zum	01.08.2020	–

b. Grundschule Gartz
 Kastanienallee 54
 16307 Gartz (Oder)

	 −	Besetzung	zum	nächstmöglichen	Termin	–

c.	 Grundschule	„Artur	Becker“
 Robert-Schulz-Ring 58
 17291 Prenzlau

	 −	Besetzung	zum	01.08.2020	–

d. Grundschule
 Johann Heinrich Pestalozzi
 Winterfeldtstraße 44
 17291 Prenzlau

	 −	Besetzung	zum	nächstmöglichen	Termin	–

e. Grundschule am Schwanenteich
 Dorfstraße 4
 15366 Neuenhagen bei Berlin

	 −	Besetzung	zum	01.08.2020	–

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab- 

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner 
Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehr-
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli-
scher Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-

fe; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende Bewäh-
rung in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe .

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
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 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho- 
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas-
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika-
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeam-
tengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von 
zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in das 
entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen .

4. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Ober-
schule mit Grundschulteil

 Karl-Sellheim-Schule
	 Wildparkstraße	1
	 16225	Eberswalde

	 −	Besetzung	zum	01.02.2021	–

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab- 

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner 
Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehr-
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli-
scher Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekun-

darstufe I; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende 
Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Sekundarstufe I .

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-

beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet .

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen .

5.		 Schulleiter	(m/w/d)	an	einer	Förderschule	

	 Schule	 mit	 dem	 sonderpädagogischen	 Förderschwer-
punkt	Lernen

 Max Lindow
 Lindenstraße 2
 17291 Prenzlau

	 −	Besetzung	zum	01.08.2020	–

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schult-
räger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz 
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr-
amtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung und 
des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung 
eines Schulprogramms; Förderung der Schule als eine sich 
entwickelnde Organisation auf der Grundlage eines päda-
gogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden Schul-
kultur .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 

Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschu-
len; der Nachweis der sonderpädagogischen Fachrichtung 
„Lernen“ wird vorausgesetzt; langjährige, mindestens vier 
Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis an 
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einer Förderschule mit dem sonderpädagogischen Förder-
schwerpunkt „Lernen“ .

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho- 
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas-
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika-
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet . 

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeam-
tengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von 
zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in das 
entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen .

6.		 Stellvertretender	Schulleiter	 (m/w/d)	an	einer	Förder-
schule

 Lessingschule	 Schule	 mit	 dem	 sonderpäd.	 Förder-
schwerpunkt	Lernen

 Sabinusstraße 1
 15232 Frankfurt (Oder)

	 −	Besetzung	zum	nächstmöglichen	Termin	–

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab- 

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner 
Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehr-
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli-
scher Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 

Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschu-

len; der Nachweis der sonderpädagogischen Fachrichtung 
„Lernen“ wird vorausgesetzt; mehrjährige, mindestens drei 
Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis an 
einer Förderschule mit dem sonderpädagogischen Förder-
schwerpunkt „Lernen“ . 

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen .

7. Abteilungsleiter (m/w/d) an einem Oberstufenzentrum

a. Oberstufenzentrum Uckermark
 Abteilung 2
 Brüssower Allee 97
 17291 Prenzlau

	 −	Besetzung	zum	nächstmöglichen	Termin	–

 Die Abteilung 2 umfasst den Bildungsgang der Berufsfach-
schule Soziales sowie den Bildungsgang der Fachoberschu-
le und der Fachschule für Sozialwesen .

b. Oberstufenzentrum II Barnim
 Abteilung 3
 Alexander-von-Humboldt-Straße 40
	 16225	Eberswalde

	 −	Besetzung	zum	nächstmöglichen	Termin	–

 Die Abteilung 3 umfasst den Bildungsgang für Sozialwe-
sen .

 Aufgaben:
 Leitung der Abteilung auf kollegialer Grundlage; insbe-

sondere Planung und Leitung von Abteilungskonferenzen 
und Dienstbesprechungen; Leitung von Jahrgangskonfe-
renzen bei Entscheidungen über Versetzungen, Zeugnisse 
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Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das

Staatliche Schulamt Frankfurt (Oder)
Herr Dr. Olaf Steinke

Gerhard-Neumann-Straße 3
15236 Frankfurt (Oder).

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet .

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
den jeweiligen Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt 
werden .

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Cottbus ist vorbehalt-
lich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen 
beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungsfunktionen 
neu zu besetzen:

1. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Grund-
schule

a.	 Grundschule	„Teupitz	am	See“
 Lindenstraße 4
	 15755	Teupitz

	 −	Besetzung	zum	01.08.2020	–
 
b. Grundschule am Krimnicksee
 Lindenstraße 22
	 15712	Königs	Wusterhausen/OT	Senzig

	 	−	Besetzung	zum	01.08.2020	–

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab- 

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner 
Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehr-
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli-
scher Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden .

und Abschlüsse; Zusammenwirken mit Lehrkräften, El-
tern, Schülerinnen und Schülern und dem Schulträger auf 
gute Unterrichts- und Arbeitsbedingungen, Vertretung der 
Abteilung im Rahmen der Befugnisse gegenüber Erzie-
hungsberechtigten, Behörden, Betrieben und weiteren Ko-
operationspartnern wie Fachhochschulen und Universitä-
ten; Berechnung des Lehrkräftebedarfes für die Abteilung; 
Koordinierung der pädagogischen Arbeit in der Abteilung; 
Beratung von Lehrkräften und des sonstigen pädagogi-
schen Personals sowie Unterrichtsbesuche; Förderung der 
Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte; Planung und orga-
nisatorische Durchführung von schulischen Prüfungen und 
Unterstützung der zuständigen Stellen bei nichtschulischen 
Prüfungen; schulfachliche Koordinierung innerhalb der 
Abteilung, Information und Beratung der Schülerinnen und 
Schüler über die Wahl der Unterrichtsangebot in der Abtei-
lung .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrats (zwei allge- 

meinbildende Fächer oder mit mindestens einem berufli-
chen Fach, das dem Ausbildungsprofil der Abteilung ent-
spricht) oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers im 
berufstheoretischen Unterricht in der Sekundarstufe II; 
mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende Bewährung 
in der Unterrichtspraxis an beruflichen Schulen.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho- 
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas-
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika-
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden . Sie sind mit der Besoldungsgrup-
pe A 15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

 Die Funktion als Abteilungsleiter wird zur Feststellung der 
Bewährung in der Funktion übertragen . Die Feststellung 
der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Be-
förderung in das entsprechende Amt oder eine Höhergrup-
pierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtli-
chen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen 
erfolgen .

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht .



 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr . 8 vom 13 . März 2020 103

satz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung 
der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbil-
dung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundar-

stufe I, Befähigung für die Laufbahn des Förderschulleh-
rers oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an För-
derschulen; langjährige, mindestens vier Jahre umfassende 
Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Sekundarstufe I 
bzw . im gemeinsamen Unterricht in der Sekundarstufe I .

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho- 
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas-
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika-
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden . Die unter Buchstabe a benannte Stel-
le ist mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG zuzüglich 
Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L zuzüglich Amts-
zulage und die unter Buchstabe b benannte Stelle mit der 
Besoldungsgruppe A 15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 
TV-L bewertet .

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeam-
tengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von 
zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in das 
entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen .

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt .

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht .

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des Mi-
nisteriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das

Staatliche Schulamt Cottbus
Herr Mader

Blechenstraße 1
03046 Cottbus.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar-

stufe, Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers 
oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förder-
schulen; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende 
Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe bzw . 
im gemeinsamen Unterricht in der Primarstufe .

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden . Sie sind mit der Be-soldungsgrup-
pe A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet. 

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen .

2. Schulleiter (m/w/d) an einer Oberschule

a. Bernhard-Kellermann-Oberschule
 Senftenberg
 Bernhard-Kellermann-Straße 2A
 01968 Senftenberg

	 −	Besetzung	zum	01.02.2021	–

b.	 Berufsorientierende	Oberschule	Spremberg
 Wirthstraße 1
	 03130	Spremberg

	 −	Besetzung	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt	–

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul- 
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtsein-
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 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho- 
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas-
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika-
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-

schäftigten besetzt werden . Die unter Buchstabe a benannte 
Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG bzw . 
Entgeltgruppe 14 TV-L und die unter Buchstabe b benannte 
Stelle mit der Besoldungsgruppe A 15 BbgBesG bzw. Ent-
geltgruppe 15 TV-L bewertet .

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeam-
tengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von 
zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in das 
entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen .

2.	 Stellvertretenden	Schulleiter	(m/w/d)	an	einer	Förder-
schule 

	 Schule	 mit	 dem	 sonderpädagogischen	 Förderschwer-
punkt

	 „Lernen“	Pritzwalk
	 Zur	Hainholzmühle	27
 16928 Pritzwalk

	 −	Besetzung	zum	01.08.2020	–

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab- 

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner 
Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehr-
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli-
scher Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden .

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet .

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
den jeweiligen Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt 
werden .

Im Bereich des Staatlichen	Schulamtes	Neuruppin	ist vorbe-
haltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzun-
gen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungsfunkti-
onen neu zu besetzen:

1. Schulleiter (m/w/d) an einer Grundschule 

a. Nadelbach-Grundschule
 Wittstocker Straße 63
 16909 Heiligengrabe

	 −	Besetzung	zum	01.08.2021	–

b.	 Grundschule	„Otto	Lilienthal“	Wustermark
 Hamburger Straße 8
 14641 Wustermark

	 −	Besetzung	zum	01.02.2021	–

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul- 
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtsein-
satz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung 
der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Eva-
luierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage ei-
nes pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar-

stufe, Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers 
oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förder-
schulen; langjährige, mindestens vier Jahre umfassende Be-
währung in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe bzw . 
im gemeinsamen Unterricht in der Primarstufe .
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Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt .

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht . 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das  

Staatliches	Schulamt	Neuruppin
Herr Menzel

Trenckmannstraße 15
16816	Neuruppin.

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet .

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
den jeweiligen Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt 
werden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 

Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschu-
len; der Nachweis der sonderpädagogischen Fachrichtung 
„Lernen“ wird vorausgesetzt; mehrjährige, mindestens drei 
Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis an 
einer Förderschule mit dem sonderpädagogischen Förder-
schwerpunkt „Lernen“ .

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

 Die Funktion stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen .
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